
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
 
mit Schreiben vom 12. September 2012 gaben Sie uns die Gelegenheit, zu den o.g.  Ge-
setzesentwürfen  Stellung zu nehmen. Hierfür bedanken wir uns sehr herzlich und erlauben 
uns, die nachfolgende Stellungnahme im Namen des Deutschen Olympischen Sport-
bundes  [DOSB], des Deutschen Fußball-Bundes  [DFB], der Stiftung Deutsche Sporthil-
fe [SDSH] sowie der Interessenvertretung Profisport Deutschland  [IPD] – bestehend 
aus der Deutschen Fußball Liga  [DFL], der Deutschen Eishockey Liga  [DEL], der DKB 
Handball Bundesliga  [HBL] und der Beko Basketball Bundesliga  [DEL], abzugeben.  
 

1. Wie Sie wissen, hat sich der organisierte Sport in Deutschland  im Rahmen der 
Evaluierung des Glücksspielstaatsvertrags für die Fortführung  des Lotteriemono-
pols  mit optimierter Begründung bei gleichzeitiger Öffnung des Sportwetten-
marktes  für private Anbieter unter staatlicher Kontrolle eingesetzt. Seine Vorstellun-
gen hat der organisierte Sport in einem Entwurf  eines Staatsvertrages  zum 
Glücksspielwesen in Deutschland vom 15. Dezember 2010 im Auftrag des DOSB 
abgebildet [im Folgenden: Entwurf eines Staatsvertrags].  

 
2. Der GlüÄndStV , dem sich Schleswig-Holstein mit den o.g. Entwürfen anschließen 

möchte, entspricht zwar der prinzipiellen Differenzierung  zwischen der Aufrecht-
erhaltung des Veranstaltungsmonopols bei Großen Lotterien auf der einen Seite 
sowie der Öffnung des Sportwettenmarktes für private Anbieter auf der anderen Sei-
te. Allerdings verstand der organisierte Sport die Öffnung des Sportwetten-
marktes  von Anfang an als eine zwingende Voraussetzung, um die Spielleiden-
schaft der Bevölkerung auf legale Angebote  zu lenken. Die Kanalisierung der Spiel-
leidenschaft begreifen wir deshalb als das zentrale  Anliegen der Sportwetten-
regulierung , weil ein Großteil der getätigten Sportwetten in Deutschland am deut-
schen Ordnungssystem , Fiskus  und Sport  vorbeiliefen. Um die beabsichtigte 
Lenkungsfunktion zu erzielen, muss die Öffnung des Sportwettenmarktes jedoch 
insbesondere im europäischen Vergleich markt- und wettbewerbsgerecht  ausge-
staltet sein. Denn nur auf diese Weise werden sich Anbieter dem deutschen Ord-
nungssystem  unterwerfen. 

An die  
Vorsitzende des  
Innen- und Rechtsausschusses des  
Landtages Schleswig-Holstein 
Frau Barbara Ostmeier 
Postfach 7121 
24171 Kiel 

5. Oktober 2012 
- / mno 

Schriftliche Stellungnahme zu den Entwürfen eines G esetzes zum Ersten 
GlüÄndStV [Drs. 18/79] sowie eines Gesetzes zur Änd erung glücksspiel-
rechtlicher Gesetze [Drs. 18/91] 
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3. Aus diesem Grunde ist es zwar richtig , dass der GlüÄndStV die Kanalisierung des 
natürlichen Spieltriebs in geordnete und überwachte Bahnen zu den vertraglichen 
Zielen  erklärt. Allerdings geben wir zu bedenken , dass die konkrete Ausgestaltung 
der vertraglichen Einzelbestimmungen über Sportwetten diesem Kanalisierungsziel 
nicht hinreichend Rechnung trägt oder zumindest nur dann  kanalisierend wirken 
kann, wenn eine zielkonforme Konkretisierung  der maßgeblichen Vertragsbe-
stimmungen insbesondere durch nachgeordnete Verwaltungsvorschriften erfolgt. 
Der aktuelle Arbeitsentwurf der Werberichtlinie  vom 14. August 2012  genügt die-
sem Anspruch nicht . Dies hatten wir jüngst in einem ausführlichen Schreiben  ge-
genüber dem Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 12. September 2012  deutlich gemacht und erlauben uns, das 
Schreiben zu Ihrer Information beizufügen [im Folgenden: Schreiben]. 
 

4. Wir möchten Sie ferner darauf hinweisen, dass eines der zentralen Anliegen  des 
organisierten Sports im Rahmen der Sportwettenregulierung in einer garantierten 
Beteiligung  des gemeinnützig organisierten Sports  an den fiskalischen  Erträ-
gen aus Sportwetten bestand. Eine solche Garantie findet sich nur im [noch] gel-
tenden  schleswig-holsteinischen Glücksspielgesetz . Im Rennwett- und Lotteriege-
setz des Bundes sowie im GlüÄndStV und im projektierten schleswig-
holsteinischen Ausführungsgesetz ist sie demgegenüber nicht  enthalten. Dies wi-
derspricht  unseren Vorstellungen und steht im umgekehrten Verhältnis  zu den 
vielfältigen Leistungen des organisierten Sports, die dieser im Rahmen von Sport-
veranstaltungen sowie zur Wahrnehmung wichtiger gesellschaftspolitischer Aufga-
ben erbringt. Die Leistungen des organisierten Sport hatten wir ausführlich erläu-
tert  und fügen hierzu eine vor kurzem erstellte Stellungnahme zur Finanzierungs-
garantie zugunsten des gemeinnützig organisierten Sports aus den fiskalischen Er-
trägen für Wetten aus Anlass von Sportereignissen vom 23. Juli 2012 bei, die wir mit 
einem konkreten Formulierungsvorschlag  verbunden und sämtlichen Minister-
präsidenten  aller Bundesländer zugeleitet hatten [im Folgenden: Stellungnahme]. 

 
5. Auf Grundlage dieser Vorbemerkungen  erlauben Sie uns im Nachfolgenden, dass 

wir das Augenmerk vor allem auf jene  sportrelevanten Einzelbestimmungen des 
GlüÄndStV richten, die unseren Vorstellungen widersprechen :  

 
a) Entgegen dem Konzessionsmodell  gemäß §§ 4 ff., 10a Abs. 3 des GlüÄndStV, 

das eine absolute Limitierung  der Konzessionen auf 20 vorsieht und deren Ertei-
lung in das behördliche Ermessen  stellt, war der organisierte Sport mit Blick auf die 
notwendige Kanalisierung des Spieltriebs der Bevölkerung in geordnete Bahnen 
gegen  eine strikte Höchstzahl von Sportwettenlizenzen und für die Öffnung des 
Sportwettenmarktes im Wege eines präventiven Verbotes mit Erlaubnisvorbe-
halt , wonach der Anspruch auf die Erteilung der Genehmigung von der Erfüllung 
subjektiver Voraussetzungen der jeweiligen Anbieter  – nicht aber einer objekti-
ven Höchstzahl – abhängig gemacht werden sollte.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die absolute Limitierung der Konzessionen halten wir vor allem deshalb für sach-
widrig , weil die Gefahren für Manipulation und Sucht nicht entscheidend von der 
Anzahl der Anbieter  sondern vielmehr von dem Zuschnitt ihrer Angebote  abhän-
gen. Vor diesem Hintergrund ist fraglich, warum exakt 20 Anbieter zuzulassen sind 
und nicht etwa 21, 22 etc. [vgl. hierzu im Detail das o.g. Gutachten]. 
 

b) Der erklärten Kanalisierungsfunktion  des GlüÄndStV widerspricht  es zudem, 
wenn die Veranstaltung [oder Vermittlung] von Sportwetten im Internet  nach den  
§ 4 Abs. 4 und 5 GlüÄndStV einer über die Konzession hinaus gehenden, zusätzli-
chen Erlaubnis  bedarf und diese außerdem dann  versagt wird, wenn der Höchst-
einsatz je Spieler unterschiedslos einen absoluten  Betrag von 1.000.- Euro/Monat  
übersteigt [§ 4 Abs. 5 Nr. 2 GlüÄndStV]. Denn schließlich wird die überwiegende 
Anzahl von Sportwetten im Internet veranstaltet und vermittelt, so dass diese  Ver-
triebsform die Regel ist und deshalb keiner außergewöhnlichen  Erlaubnis bedürfen 
sollte. Schließlich trägt eine undifferenzierte  Festlegung eines Höchsteinsatzes je 
Spieler der Tatsache individueller (höchst) unterschiedlicher Vermögens-  bzw. 
Einkommensverhältnissen nur unzureichend Rechnung und widerspricht  des-
halb dem Kanalisierungsziel. 
 

c) Nach § 4d Abs. 7 GlüÄndStV sind die vom Konzessionsnehmer in Ausübung der 
Konzession gezahlten Steuern auf der Grundlage des Rennwett- und Lotteriegeset-
zes auf die Konzessionsabgabe anrechenbar. Eine Garantie einer finanziellen Be-
teiligung  des gemeinnützig organisierten Sports  an den fiskalischen Erträgen 
sehen weder der GlüÄndStV noch das projektierte Ausführungsgesetz vor. Dies wi-
derspricht den Leistungen des organisierten Sports. Denn dieser schafft die Vo-
raussetzungen  für Sportwetten und leistet außerdem wichtige Beiträge zur Erfül-
lung zentraler gesellschaftspolitischer Aufgaben . Ohne die Planung, Organisati-
on und Durchführung von Sportveranstaltungen durch den organisierten Sport  
könnten Sportwetten weder veranstaltet noch vermittelt werden. Ferner leistet der 
gemeinnützig organisierte Sport vielfältige Aufgaben  im Rahmen der Integration, 
der Inklusion, der Förderung der Gesundheit, des Kinder- und Jugendsports, der 
außerschulischen Bildungsarbeit, der Rehabilitation an der Basis der Vereine sowie 
der Förderung des Spitzensports. Deshalb halten wir mit allem Nachdruck an der 
Forderung für die Aufnahme einer entsprechenden Finanzierungsgarantie  aus den 
fiskalischen Erträgen aus Sportwetten, wie sie sich im geltenden schleswig-
holsteinischen Glücksspielgesetz findet, fest. Danach sollte das Steueraufkommen 
aus Sportwetten gemäß §§ 17, 19 Rennwett- und Lotteriegesetz zu einem Drittel  
dem gemeinnützig organisierten Sport  zur Wahrnehmung seiner gesellschaftspo-
litischen Aufgaben sowie zur Stärkung seiner Integrität zustehen. Die Bezugnahme 
auf den Schutz der Integrität des Sport würde nicht zuletzt dem neuen Regulie-
rungsziel des § 1 S. 1 Nr. 5 GlüÄndStV gerecht werden und damit auch zur europa-
rechtlichen Tragfähigkeit der schleswig-holsteinischen Glücksspielregulierung  
beitragen [vgl. hierzu im Einzelnen die o.g. Stellungnahme]. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Eine Lenkung des Spieltriebs  der Bevölkerung in kontrollierte  Bahnen als zwin-
gende  Voraussetzung für die Erfüllung sämtlicher Regulierungsziele des GlüÄndStV 
erfordert unseres Erachtens ferner, dass die Bevölkerung über das staatlich über-
wachte Sportwettenangebot hinreichend informiert  wird und darin eine attraktive 
Alternative  zum illegalen Angebot erkennt. Beiden Zwecken dient Werbung . Denn 
mit ihr besteht die Möglichkeit, auf legale Angebote hinzuweisen und diese so at-
traktiv  erscheinen zu lassen, dass die Bevölkerung in den legalen Angeboten eine 
attraktive Alternative zum illegalen Angebot erkennt. Die aktuelle Regelung des § 5 
Abs. 3 GlüÄndStV mit den Werbebeschränkungen im TV-Bereich halten wir deshalb 
für bedenklich; allerdings meinen wir, dass eine zielkonforme Normkonkretisie-
rung  im Rahmen der Werberichtlinie auf Grundlage des § 5 Abs. 4 GlüÄndStV noch 
möglich ist. Die Zielkonformität sollte sich zum Ersten auf die weitgehende  Befug-
nis  erstrecken, Ausnahmen  vom prinzipiellen Verbot der Werbung im Fernsehen zu 
erlauben  [vgl. § 5 Abs. 3 S. 1 und 2 GlüÄndStV]. Zum Zweiten sollten die Werbe-
verbote  für Sportwetten im Fernsehen „unmittelbar vor oder während der Live-
Übertragung von Sportereignissen auf dieses Sportereignis“ [vgl. § 5 Abs. 3 S. 3 
GlüÄndStV] vertragskonform eng  ausgelegt werden. In diesem Kontext erlauben wir 
uns, auf die beigefügte Stellungnahme vom 12. September 2012  gegenüber dem 
Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hinzu-
weisen. In dieser Stellungnahme haben wir uns mit den Einzelbestimmungen des 
aktuellen Arbeitsentwurfs der Werberichtlinie  auseinander gesetzt, die nach Zu-
stimmung zum GlüÄndStV auch für Schleswig-Holstein bindend  sein wird. 
 

e) Ähnliche Bedenken  haben wir gegenüber der Vorschrift des § 21 Abs. 1 S. 1 
GlüÄndStV, wonach Sportwetten dem Grundsatz nach als Kombinationswetten oder 
Einzelwetten auf den Ausgang von Sportereignissen oder Abschnitten von Sporter-
eignissen erlaubt werden können. Diese Vorschrift sollte mit Blick auf die zentrale 
Kanalisierungsfunktion in jedem Fall so  weit  verstanden werden, dass nur sol-
che Gegenstände von Sportwetten ausgeschlossen  werden, die leicht zu manipu-
lieren sind. Die Beurteilung über jene  auszuschließenden Gegenstände   sollte da-
bei der Facheinschätzung  des etablierten Sportbeirats  vorbehalten bleiben. Denn 
schließlich geht es um die Integrität des sportlichen Wettbewerbs , deren Schutz 
in der Primärkompetenz des organisierten Sports liegt. 
 

f) Dass Sportwetten  während des laufenden Sportereignisses  zudem grundsätzlich 
unzulässig sind und – analog der Bewerbung von Sportwetten im Internet und im 
Fernsehen – einer zusätzlichen Erlaubnis bedürfen [vgl. § 21 Abs. 4 S. 3 Hs. 1 
GlüÄndStV], verursacht des Weiteren nicht nur einen erheblichen Verwaltungs-
mehraufwand . Die zusätzliche  Erlaubnispflicht bei Live-Wetten widerspricht  vor 
allem deshalb der Kanalisierungsfunktion , weil sie sich nur auf Endergebniswet-
ten erstreckt und Wetten auf einzelne Vorgänge während des Sportereignisses [Er-
eigniswetten] explizit von der Genehmigungsfähigkeit ausschließt [vgl. § 21 Abs. 4 
S. 3 Hs. 2 GlüÄndStV]. Gerechtfertigt ist die rigorose Beschränkung von Live-
Wetten auf das Endergebnis und der komplette Ausschluss von Ereigniswetten 
nicht . Denn die Manipulierbarkeit  eines Sportereignisses ist grundsätzlich unab-
hängig  von der Art seiner Bewettbarkeit .  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinzu kommt ferner, dass Live-Sportwetten normalerweise über das Internet  plat-
ziert werden. Bei diesen darf jedoch der Höchsteinsatz je Spieler nach dem 
GlüÄndStV einen Betrag von 1000.- Euro pro Monat nicht  übersteigen. Dies senkt 
die Gewinnsummen von Live-Wetten jedoch so sehr, dass die Gefahr deren Mani-
pulation  gegenüber anderen Sportwetten deutlich geringer ist. Die inhaltlichen Be-
schränkungen sind daher nicht  zu rechtfertigen. 

 
Abschließend erlauben wir uns den Hinweis, dass der organisierte Sport zwar mit Nach-
druck für eine bundesweite Regulierung  der Sportwetten unter staatlicher Kontrolle plä-
dierte. Hierfür sprechen vor allem rechtspraktische Erwägungen . Allerdings verlangt das 
Prinzip der Bundesstaatlichkeit  lediglich ein gewisses Mindestmaß an materiell-
rechtlicher Homogenität , nicht  aber Konformität  oder Uniformität . Den GlüÄndStV ver-
stehen wir deshalb lediglich als einen normativen Rahmen , innerhalb dessen der schles-
wig-holsteinische Landesgesetzgeber  von seinen eigenstaatlichen  Kompetenzen in 
einer Weise Gebrauch machen kann, die den vertraglichen Regulierungszielen  von 
Sportwetten  jedenfalls besser  Rechnung trägt, als dies nach den vorliegenden Entwürfen 
der Fall ist. Dies betrifft zum Ersten eine sinnhafte[re] Bewerbbarkeit  von Sportwetten mit 
dem Ziel der Kanalisierung  des Spieltriebs der Bevölkerung in geordnete und überwachte 
Bahnen und zum Zweiten die Verankerung einer finanziellen Beteiligung  des gemeinnüt-
zig organisierten Sports  an den fiskalischen Erträgen aus Sportwetten nicht zuletzt zum 
Schutze der Integrität des sportlichen Wettbewerbs . 
 

     
Dr. Michael Vesper      Helmut Sandrock  
Generaldirektor                                       Generalsekretär  
Deutscher Olympischer Sportbund         Deutscher Fußball-Bund  
 

      
Christian Seifert      Dr. Michael Ilgner 
Vorsitzender der Geschäftsführung    Vorsitzender des Vorstands 
Deutsche Fußball Liga GmbH    Stiftung Deutsche Sporthilfe 
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A. Ausgangslage  

Wetten aus Anlass von Sportereignissen [Sportwetten] unterliegen ab 01. Juli 2012  

einer Rennwett- und Lotteriesteuer. Dies ergibt sich aus § 17 Abs. 2 des Rennwett- 

und Lotteriegesetzes des Bundes. Das Gesetz differenziert zwischen zwei ver-

schiedenen Tatbeständen: Zum Einen wird die Steuer fällig bei Veranstaltungen von 

Sportwetten im Inland [S. 1 Nr. 1]. Zum Anderen fällt die Steuer an, wenn der 

Spieler eine natürliche Person ist und bei Abschluss des Wettvertrages seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes [also 

des Rennwett- und Lotteriegesetzes] hat, oder, wenn er keine natürliche Person ist, bei 

Abschluss des Wettvertrages seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz im Geltungs-

bereich dieses Gesetzes hat [S. 1 Nr. 2]; mit der zweitgenannten Variante wird 

zukünftig auch die Vermittlung von Sportwetten aus Deutschland ins Ausland 

besteuert. Der Steuersatz beträgt stets fünf vom Hundert des Nennwertes der 

Wettscheine bzw. des Spieleinsatzes [S. 2] und wird vom Veranstalter bzw. 

steuerlich Beauftragten im Inland geschuldet, sofern der Veranstalter seinen 

Wohnsitz nicht im Inland besitzt [§ 19 Abs. 2].  

Die Vorschriften sind Teil des Gesetzes zur Besteuerung von Sportwetten vom 29. 

Juni 2012 [zum Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages: Bundesrat-Drs. 

379/12; zum Gesetzentwurf des Bundesrates: Bundesrat-Drs. 17/8494] im Rahmen 

der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Bereich der 

Verkehrssteuern [Art. 105 Abs. 2 GG i.V.m. Art. 72 GG], deren Verwendung den 

Ländern zusteht [Art. 106 Abs. 2 Nr. 3 GG]. Mit diesem Gesetz wird das bestehende 

Rennwett- und Lotteriegesetz novelliert und der Erste Staatsvertrag zur 

Änderung des Staatsvertrages über das Glücksspielwesen in Deutschland vom 15. 

Dezember 2011 [GlüÄndStV; gültig ab 01. Juli 2012 nach Hinterlegung von 14 

Ratifikationsurkunden zum 30. Juni 2012 mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen 

und Schleswig-Holstein – hierzu unten] flankiert. In Folge der Zulassung privater 

Anbieter, die ihren Sitz sowohl im In- als auch Ausland haben können, strebt das 

Gesetz laut seiner amtlichen Begründung an, das Steuerrecht für Sportwetten zu 

öffnen, Sportwetten in- und ausländischer Anbieter gleich zu besteuern und 
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sämtliche Sportwetten im Geltungsbereich des Gesetzes der Besteuerung zu 

unterwerfen.  

Eine Finanzierungsgarantie zugunsten des gemeinnützig organisierten Sports aus 

den fiskalischen Erträgen für Wetten aus Anlass von Sportereignissen [Sportwetten], 

für die der organisierte Sport im Rahmen der Evaluierung des Glücksspielstaats-

vertrages nachdrücklich eintrat [vgl. Nolte, Die Neuordnung des Glücksspielwesens 

in Deutschland – insbesondere aus Sicht des organisierten Sports, in: Höfling/Horst/ 

Nolte (Hrsg.), Sportwetten in Deutschland, Tübingen 2012, S. 115 (139 f.)] und 

derzeit lediglich im schleswig-holsteinischen Glücksspielgesetz verankert ist [gemäß 

§ 42 Abs. 2 S. 2 des schleswig-holsteinischen Gesetzes zur Neuordnung des 

Glücksspiels vom 20.10.2011, GVOBl. 2011, S. 280], findet sich weder im Gesetz 

zur Besteuerung von Sportwetten noch im GlüÄndStV und den hierzu ergangenen 

Ausführungsgesetzen der Bundesländer [im Anhang unter Angabe amtlicher Fund-

stellen]. 

Das Fehlen einer gesetzlichen Finanzierungsgarantie zugunsten des gemeinnützig 

organisierten Sports steht jedoch im erkennbaren Widerspruch zu den Leistungen 

des organisierten Sports, der die Voraussetzungen für Sportwetten schafft und zur 

Erfüllung wichtiger gesellschaftspolitischer Aufgaben beiträgt. Denn ohne die 

Planung, Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen könnten Sport-

wetten weder veranstaltet noch vermittelt werden. Ferner leistet der gemeinnützig 

organisierte Sport vielfältige Aufgaben im Rahmen der Integration, der Inklusion, 

der Förderung der Gesundheit, des Kinder- und Jugendsports, der außerschulischen 

Bildungsarbeit sowie der Rehabilitation an der Basis der Vereine.  

Auf diesen Grundlagen und mit Blick auf die besondere Bedeutung des Sports für 

die Möglichkeit des Angebotes von Sportwetten hat auch der Finanzausschuss des 

Deutschen Bundestages den Ländern im Rahmen einer Protokollerklärung zur 

Novellierung des Rennwett- und Lotteriegesetzes geraten, sich ihrerseits für eine 

angemessene Förderung des Breitensports sowie für die Stärkung der Integrität 

des Sports einzusetzen.  
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Letzteres solle sich vor allem auf die Förderung von Suchtprävention und den Kampf 

gegen Doping, wie auch auf die Bekämpfung von Spielmanipulation und Korruption 

im Sport beziehen [„Protokollerklärung Sport“  im Bericht des Finanzausschusses 

zum Gesetzentwurf des Bundesrates (Drs. 17/8494): Drucksache des Deutschen 

Bundestages 17/10168, S. 9].  

Ferner hat der Finanzausschuss in der o.g. Protokollerklärung ausdrücklich den 

Beschluss der Konferenz der Regierungschefinnen und der Regierungschefs der 

Länder vom 14. Juni 2012 begrüßt, in dem diese die große Bedeutung des Sports 

unterstrichen und sich dafür aussprachen, unter Berücksichtigung der 

länderspezifischen Besonderheiten auch in Zukunft einen angemessenen Teil der 

staatlichen Einnahmen aus Glücksspielen mittelbar oder unmittelbar für Zwecke 

der Förderung insbesondere des Breitensports und der Integrität des Sports zu 

verwenden.    

Eine solche Förderung ist mit geltendem Europarecht vereinbar und entspricht 

landesverfassungsrechtlichen Staatszielbestimmungen. Zum Ersten zielt die 

Förderung des gemeinnützig organisierten Sports auf Politikbereiche, deren 

Unterstützung entweder generell vom [europäischen] Beihilferecht ausgenommen 

oder zumindest genehmigungsfähig ist. Dass die Förderung des gemeinnützig 

organisierten Sports aus den fiskalischen Erträgen von Sportwetten mit Europarecht 

vereinbart ist, belegt die Notifizierung des schleswig-holsteinischen Glücksspiel-

gesetzes. Dessen Finanzierungsgarantie blieb von der Europäischen Kommission 

unbeanstandet. Zum Zweiten sind die Bundesländer aufgrund der Staats-

zielbestimmungen verpflichtet, der Förderung des Sports im Rahmen ihrer 

Gesetzgebung angemessen Nachdruck zu verleihen und zur Fortentwicklung der 

bestehenden Strukturen beizutragen. Diese Verpflichtung tritt in erster Linie die 

unmittelbar legitimierten Gesetzgeber. Auf diese Weise kann der organisierte Sport 

auch zukünftig seine vielfältigen Aufgaben für Staat und Gesellschaft wahrnehmen. 
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Vor diesem Hintergrund halten DOSB und DFB mit allem Nachdruck an der 

Empfehlung des organisierten Sports zur Verankerung einer Finanzierungsgarantie 

aus den fiskalischen Erträgen aus Sportwetten fest. Der Verf. wurde um eine 

schriftliche Stellungnahme gebeten, wie diese Finanzierungsgarantie formuliert, 

begründet und konkret umgesetzt werden kann. Dieser Bitte kommt der Verf. mit 

den nachfolgenden Darstellungen sehr gerne nach. 

B. Lösung  

Festzustellen ist zunächst, dass die Finanzierungsgarantie zugunsten des gemein-

nützig organisierten Sports aus den fiskalischen Erträgen aus Anlass von Sport-

wetten der jüngsten Proklamation der Regierungschefinnen und Regierungschefs 

der Bundesländer für eine angemessene Förderung des Breitensports im Kontext 

mit der Neuregelung des Glücksspiels entspricht.  

Anknüpfungspunkt einer solchen Finanzierungsgarantie muss die aus Sportwetten 

zu erzielende Rennwett- und Lotteriesteuer gemäß §§ 17, 19 Rennwett- und 

Lotteriegesetz sein. Diese wird auf eine etwaige Konzessionsabgabe in Höhe von    

5 % auf den Spieleinsatz nach § 4d Abs. 7 GlüÄndStV angerechnet bzw. verdrängt 

eine damit vergleichbare Pflicht zur Entrichtung einer Glücksspielabgabe in Höhe von 

20 % auf den Bruttorohertrag nach dem schleswig-holsteinischen Glücksspielgesetz 

[gemäß § 42 Abs. 2 S. 2 des schleswig-holsteinischen Gesetzes zur Neuordnung des 

Glücksspiels vom 20.10.2011, GVOBl. 2011, S. 280]. Deshalb würde eine auf die 

Konzessions- oder Glücksspielabgabe bezogene Finanzierungsgarantie leer laufen. So 

könnte die Finanzierungsgarantie folgenden Wortlaut besitzen: 

„Finanzierungsgarantie zugunsten des gemeinnützig organisierten Sports 

Das Steueraufkommen aus Sportwetten gemäß §§ 17, 19 Rennwett- und 

Lotteriegesetz steht zu einem Drittel dem gemeinnützig organisierten Sport zur 

Wahrnehmung seiner gesellschaftspolitischen Aufgaben und zur Stärkung seiner 

Integrität zu.“ 
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Diese Formulierung entspricht dem Beschluss der Konferenz der Regierungs-

chefinnen und der Regierungschefs der Länder vom 14. Juni 2012. Darin wird die 

große Bedeutung des Sports, insbesondere die Förderung des Breitensports und 

der Integrität des Sports im Rahmen der Neuregelung des Glücksspiels proklamiert.  

Beides bringt die Formulierung auf den Punkt: Der Vertreter des Breitensports  ist 

der gemeinnützig organisierte Sport in Deutschland. Seine besonderen Leistungen 

liegen in der Wahrnehmung zentraler gesellschaftspolitischer Aufgaben. Auf diese 

Aufgaben weist die Finanzierungsgarantie in erster Linie hin. Hinzu kommt die 

Stärkung der Integrität des Sports. Dies ist ein neues Ziel des GlüÄndStV [§ 1 S. 

1 Nr. 5]. Es verpflichtet sämtliche Landesgesetzgeber zur kohärenten Verfolgung. 

Nach der grundsätzlichen Aufgabenverteilung zwischen Staat und Sport in 

Deutschland sollte das neue glücksspielvertragliche Ziel der Stärkung der Integrität 

des Sports vor allem dadurch angestrebt werden, dass die Länder den gemeinnützig 

organsierten Sport in die Lage zum Selbstschutz versetzen. Die Finanzierungs-

garantie sichert diese Möglichkeit ab. Es festigt zugleich die Zielerreichung des 

GlüÄndStV durch die Länder. Damit trägt die Finanzierungsgarantie zur 

Stabilisierung des gesamten Vertrages bei.   

Die Garantie soll dem gemeinnützig organisierten Sport zugute kommen. Mit dem 

Hinweis auf die Organisiertheit des Sports wird klargestellt, dass die Finanzierungs-

garantie weder allgemeiner Sportförderung dient noch auf diese angerechnet wird. 

Sie geht vielmehr über bisher geleistete Förderung hinaus, steht im speziellen 

Kontext zu Sportwetten und lässt die aus anderem (Landes-)Recht bestehenden 

Finanzierungsgarantien unberührt. Stärkere Konkretisierungen der Finanzierungs-

garantie – beispielsweise hinsichtlich des Destinatärs [Landessportbünde, Fach-

sportverbände, Deutscher Olympischer Sportbund] bzw. der Art der Verteilung der 

Garantie [z.B. zentral über den Deutschen Olympischen Sportbund] obliegen 

politischer Justierung. Die vorangestellte Formulierung nennt den gemeinnützig 

organisierten Sport und bewegt sich hiermit auf Linie der gemeinsamen Position 

des gemeinnützigen und professionell betriebenen Sports [Stand: März 2011].  
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C. Umsetzung 

Für die technische Umsetzung einer entsprechenden Finanzierungsklausel zugunsten 

des gemeinnützig organisierten Sports bieten sich im Wesentlichen zwei Optionen 

an:  

Option 1:  

Zum Ersten ist es denkbar, ein eigenständiges Änderungsverfahren der Landes-

gesetze zur Neuregelung des Glücksspiels bzw. der Ausführungsgesetze zum 

GlüÄndStV mit dem Ziel der Verankerung der Klausel zu betreiben. Die 

Eigenständigkeit eines solches Verfahrens würde der Bedeutung der Klausel für den 

gemeinnützig organisierten Sport Rechnung tragen. Sie würde auch den besonderen 

Willen der Regierungschefs dokumentieren, für eine nachhaltige Finanzierung des 

Breitensports sorgen zu wollen.   

Option 2:  

Zum Zweiten könnte die Finanzierungsklausel im Rahmen der Haushalts-

gesetzgebung der Bundesländer aufgenommen werden. Dies könnte auf zwei Arten 

geschehen: Entweder man koppelt die Geltung der Finanzierungsklausel an die 

zeitliche Wirkung der jeweiligen Haushaltsgesetze [entweder ein Jahr – bei Doppel-

haushalten zwei Jahre] oder man ändert die jeweiligen Glücksspielgesetze bzw. 

Fachgesetze im Bereich der Sportwetten im Rahmen der Haushaltsgesetzgebung (wie 

Option 1, allerdings ohne eigenständiges Verfahren). Für die zweite Variante der 

Option 2 – also der Änderung von Glücksspielgesetzen im Wege der Haushalts-

gesetzgebung – spricht ein erhöhtes Maß an Beständigkeit. Die Änderungen verlieren 

ihre Wirkung nicht mit der zeitlich begrenzten Geltung der jeweiligen 

Haushaltsgesetze. Hinzu kommt, dass auch ein isoliertes Änderungsverfahren (Option 

1) nicht erforderlich ist. Die Finanzierungsklausel könnte daher noch in der 2. 

Jahreshälfte 2012 zur Änderung der jeweiligen Glücksspielgesetze bzw. Fach-

/Ausführungsgesetze führen.  
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D. Ergebnis 

Eine Finanzierungsgarantie zugunsten des gemeinnützig organisierten Sports aus 

den fiskalischen Erträgen für Wetten aus Anlass von Sportereignissen [Sportwetten] 

entspricht der jüngsten Proklamation der Regierungscheffinnen und Regierungs-

chefs zur Förderung des Breitensports. Diese Garantie ist notwendig, damit der 

gemeinnützig organisierte Sport seine vielfältigen gesellschaftspolitischen Aufgaben 

leisten kann.  Außerdem stärkt sie die Integrität des Sports, zu dem sich die Länder 

in dem neuen GlüÄndStV ausdrücklich verpflichtet haben. Damit leistet die 

Finanzierungsgarantie einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der neuen 

Sportwettenregulierung insgesamt.   

Die technische Implementierung der Finanzierungsgarantie kann auf unter-

schiedliche Weise erreicht werden. Eine gute Möglichkeit zur Implementierung 

bestünde im Rahmen der notwendigen Haushaltsgesetzgebung der Bundesländer mit 

ändernder Wirkung für die verschiedenen Landesgesetze zur Neuregelung des 

Glücksspiels. Dies könnte noch in der 2. Jahreshälfte 2012 geschehen. Einer 

isolierten Änderung der entsprechenden Fachgesetze, die erst jüngst an die Vorgaben 

des GlüÄndStV angepasst wurden, bedarf es hierfür nicht.  
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Anhang: Zum Stand der Gesetzgebungsverfahren in den Bundesländern 

unter Angabe der Beschlussfassungen bzw. der Gesetzentwürfe. 

Baden-Württemberg: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Gesetz zu dem Ersten 

Glücksspielstaatsänderungsvertrag und zu dem Staatsvertrag über die Gründung der 

GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder vom 20.06.2012 [Gesetzentwurf der 

Landesregierung vom 17.04.2012: Landtag Drs. 15/1570]. 

Bayern: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Ausführung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland und 

anderer Rechtsvorschriften vom 14.06.2012 [Drs. des Landtages Nr. 16/11995]. 

Berlin: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Zweites Landesgesetz über das 

öffentliche Glücksspiel vom 19.06.2012 [GVOBl. für Berlin vom 28.06.2012, S. 193 

ff.]. 

Brandenburg: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Gesetz zur Neuregelung des 

Glücksspiels im Land Brandenburg vom 28.06.2012 [GVOBl. für das Land 

Brandenburg, Teil I – Nr. 29 vom 28.06.2012].  

Bremen: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Gesetz zum Ersten 

Glücksspielstaatsänderungsvertrag und zum Gesetz zur Neuregelung des 

Glücksspielrechts – Ratifikation und Ausführung des Ersten Glücksspielstaats-

änderungsvertrag vom 03.04.2012 [Drs. 18/329]. 

Hamburg: Gesetz zur Ratifizierung des Ersten Staatsvertrages zur Änderung des 

Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland sowie Anpassung und 

Ergänzung des hamburgischen Ausführungsgesetzes vom 14.06.2012 [Gesetzentwurf 

des Senates Drs. 20/3734 vom 03.04.2012]. 

Hessen: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Gesetz zur Neuregelung des 

Glücksspielwesens in Hessen vom 26.06.2012 [Drs. 18/5846 des Landtages]. 



Prof. Dr. jur. Martin Nolte: Finanzierungsgarantie zugunsten des Sports 

 

 

9 

 

Mecklenburg-Vorpommern: Gesetz zum Ersten Staatsvertrag zur Änderung des 

Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland sowie Gesetz zur Änderung 

glücksspielrechtlicher Vorschriften vom 21.06.2012 [Drs. des Landtages Nr. 6/Dr 552 

und 553].  

Niedersachsen: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Gesetz zur Änderung von 

Vorschriften über das Glücksspiel vom 21.06.2012 [Nds. GVBl. Nr. 13/2012, 

ausgegeben am 27.06.2012].  

Nordrhein-Westfalen: Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen; 

Gesetzentwurf der Landesregierung vom 01.06.2012 [LRgDrs. 16/17] zum Gesetz des 

Landes Nordrhein-Westfalen zum Ersten Staatsvertrag zur Änderung des 

Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in Deutschland wurde nach 1. Lesung [vgl. 

Plenarprotokoll 16/4 vom 21.06.2012] dem Hauptausschuss überwiesen; 

Beschlussfassung nach Sommerpause.   

Rheinland-Pfalz: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Landesgesetz zu dem 

Ersten Glücksspielstaatsänderungsvertrag und dem Staatsvertrag über die Gründung 

der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder vom 20.06.2012 [Gesetzentwurf 

der Landesregierung: Drs. 16/1179 des Landtages Rheinland-Pfalz vom 24.04.2012].  

Schleswig-Holstein: früheres Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Gesetz zur 

Neuordnung des Glücksspiels vom 20.10.2011 (Glücksspielgesetz), [GVOBl. 2011, 

S. 280] seit 01.01.2012 in Kraft. 

Saarland: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Gesetz zur Neuregelung des 

Glücksspielwesens im Saarland vom 20.06.2012 [Gesetzentwurf der Regierung des 

Saarlandes: Drs. 15/15 des Landtages des Saarlandes vom 15.05.2012].  

 

 



Prof. Dr. jur. Martin Nolte: Finanzierungsgarantie zugunsten des Sports 

 

 

10 

 

Sachsen: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Gesetz zum Ersten 

Glücksspielstaatsänderungsvertrag, zum Staatsvertrag über die Gründung der GKL 

Gemeinsame Klassenlotterie der Länder und zur Änderung des Sächsischen 

Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag sowie weiterer Gesetze vom 

14.06.2012.  

Sachsen-Anhalt: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Zweites Gesetz zur 

Änderung glücksspielrechtlicher Vorschriften vom 07.06.2012. 

Thüringen: Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen; Thüringisches Gesetz zur 

Anpassung an Neuregelungen des Glücksspielwesens vom 21.06.2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 




